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Art. 10 Anerkannte Ausgaben 
1 Bei Personen, die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben 
(zu Hause lebende Personen), werden als Ausgaben anerkannt: 
a.11 als Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf pro Jahr: 
1. bei alleinstehenden Personen: 18 140 Franken, 
2. bei Ehepaaren: 27 210 Franken, 
3. bei rentenberechtigten Waisen und bei Kindern, die einen Anspruch auf 
eine Kinderrente der AHV oder IV begründen: 9480 Franken; dabei 
gelten für die ersten zwei Kinder der volle Betrag, für zwei weitere 
Kinder je zwei Drittel und für die übrigen Kinder je ein Drittel dieses 
Betrages;  
b. der Mietzins einer Wohnung und die damit zusammenhängenden Nebenkosten; 
wird eine Schlussabrechnung für die Nebenkosten erstellt, so ist weder 
eine Nach- noch eine Rückzahlung zu berücksichtigen; als jährlicher 
Höchstbetrag werden anerkannt: 
1. bei alleinstehenden Personen: 13 200 Franken, 
2. bei Ehepaaren und Personen mit rentenberechtigten Waisen oder mit 
Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV 
begründen: 15 000 Franken, 
3. bei der notwendigen Miete einer rollstuhlgängigen Wohnung: zusätzlich 
3600 Franken. 
2 Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (in 
Heimen oder Spitälern lebende Personen), werden als Ausgaben anerkannt: 
a.12 die Tagestaxe; die Kantone können die Kosten begrenzen, die wegen des 
Aufenthaltes in einem Heim oder Spital berücksichtigt werden; sie sorgen 
dafür, dass durch den Aufenthalt in einem anerkannten Pflegeheim in der 
Regel keine Sozialhilfe-Abhängigkeit begründet wird; 
b. ein vom Kanton zu bestimmender Betrag für persönliche Auslagen. 
3 Bei allen Personen werden zudem als Ausgaben anerkannt: 
a. Gewinnungskosten bis zur Höhe des Bruttoerwerbseinkommens; 
b. Gebäudeunterhaltskosten und Hypothekarzinse bis zur Höhe des Bruttoertrages 
der Liegenschaft; 
c. Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes unter Ausschluss der Prämien 
für die Krankenversicherung; 
d. ein jährlicher Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung; 
der Pauschalbetrag hat der kantonalen beziehungsweise regionalen 
Durchschnittsprämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
(inkl. Unfalldeckung) zu entsprechen; 
e. geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge. 
  
 
 
 
11 Heute: 19 050 Franken, resp. 28 575 Franken, resp. 9945 Franken (siehe Art. 1 der V 11 
vom 24. Sept. 2010 – SR 831.304). 
 
 


